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subjektiven Eindrücken Diese Art VO Korrelationen sınd reiıin theoretischer
Natur un: VO mehr der wenıger hypothetischem Charakter. Z/wel solcher ‚Korrela-
tionshy othesen‘ sınd 1er VO esonderem Interesse: a) dıe Laut-Bedeutungs-Bezıe-
hung, 1e Sprache letztliıch charakterisiert und aufgrund derer der Sprechvorgang als
eın Zeichenprozeißs 1m Sınne der Semiotik aufzutassen 1St, hat ihre natürlıche Exten-
S10N eINZ1Ig und alleın 1ın kortikalen Vorgängen. Das kortikale Bıld eınes phonetischen
Ereijgnısses 1st eıl eınes umfassenderen kortikalen Bıldes, das das neuronale Pendant
ZUr Gesamtsıtuation des Sprechers/Hörers-darstellt, innerhal deren das Sprechereı1ig-
N1S vorkommt. Und, WECNN überhaupt WI1IeEe 1ne Laut-Bedeutungs-Bezıe-
hung o1bt, ann Hu als eıine Beziehung zwıschen den kortikalen Elementen der (3e-
samtsıtuatıon un: denen des phonetischen Ereıignıisses, wobeı dıe Laut-Bedeutun S —

Beziehung selbst wıeder eın kortikales Muster 1STt (31255: b) Der Spracherwerb
Kınder scheint JUS neuronaler Sıcht ZU. angen M1t der Fähigkeıt, autf-
grund der artıkulatorischen un taktılen Reatferenz dıe durch die eıgene Lautproduk-
tıon ten Sprachsignale VO den reın audıtoriıschen Sıgnalen, dıe VO anderen
Sprechern N, unterscheiden. Sobald das ınd annn gelernt hat, die eıgene

Lautproduktion ber die artıkulatorıische Reafferenz ‚kontrollıeren‘,
kann begınnen, die Laut roduktionen seıner Umgebung ‚nachzuahmen‘ (  J

Gemessen der 8107  C leistenden Arbeit für ıne befriedigende Theorie der
Bedeutung erscheinen spezıell die Überlegungen des Teıles och als tragmenta-
risch. Andererseıts kann 119  5 S1e nıcht anders als tundamental bezeichnen, stellen s1e
doch diıe ZUur Zeıt einz1g erreichbare, empirisch motivıerte Arbeitshypothese für eıne
möglıche empirische Bedeutungstheorie dar; dıe versucht, dıe Ergebnisse der 1-
wissenschaftlichen Phonetik ernsthaft rezıpleren. /war besteht Zur Zeıt och
kaum Hoffnung, detailliertere Einsichten ın neuronale Verarbeıtun smechanısmen
bekommen, da dıe neuronalen Strukturen sıch 1n der Gehirntforsc un bıslang och
als ‚hoffnungslos komplex‘ erweısen, ber g1bt zumiıindest die Mö lıchkeıt, miıt
Hılte VO Computersimulationen In Abhängigkeıt VO siımulıerten Wa rnehmungs-
strukturen eintache Modellvorstellungen entwickeln. Alles 1n allem ann 13008

dem Buch der V+t Nnur eine möglıchst weıte Beachtung un Rezeption WUnNSC
Döben D]
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An dıesem Buch 1St der Untertitel ach Meınung des Reft wichtiger un für den In-

halt treffender als der eigentlıche Tıtel Die zwischen Bıolo eınerselts und Physı-
kern un Chemikern andererseıts immer och nıcht ausdıskutierte Fra C‚ ob das
Phänomen Leben alleın durch physiko-chemische esetze erklärt werden ANnnNn, wiırd
hıer VO kompetenter Seıte direkt ANSCHANSCH. Von hat der Vert Instı-
LutL für Bıolo ische Physık In Moskau gearbeıtet. Bekannt 1St seın Buch „Dıie esetze
der bıologısc Thermodynamık" (1981) Die dort vorgetragenen wissenschafrtlichen
Ergebnisse werden hıer iın verständlicher Form einem breiteren Publikum vorgelegt,
mathematische Kenntnisse werden allerdings vOorausgeSseLZzZL. Bestechend 1st die klare
mathematische Ableıtung der Unterschiede zwıschen physıkaliıschen un biologischen
Systemen. An den Erythrozyten der Säugetiere, den Nervenzellen nd den Muskel-
zellen wırd das bioethermodynamıische Grundgesetz aufgezeigt un WI1€e demnach der
Arbeits- un Energiefluds In der Zelle verläuft un: dementsprechend der Alterungs-
prozefß verstehen 1St. Im einzelnen wırd klar bewıesen, welche Rolle thermodyna-
miısch das Bıowasser spielt, das intrazellulär vorhanden un VO eıner bestimmten
krıistallınen Struktur 1St un: sıch gerade darın VO dem normalen („toten) Wasser
unterscheidet. Dıiıeses Intrazellularwasser 1st nıcht künstlıch herzustellen. Sowelılt kann
INa  >; siıcher dem Autor tolgen. Ja INa MUu: ihm dankbar se1ın für dıe logisch-mathema-
tische Ableitung der biothermodynamischen Gesetze. Zustiımmen mu{fß INa  — dem Vert.
ebenfalls, W as ın den einleitenden Kap.n den och ttenen Fra der Bıogenese

Sagl wiırd Dıie Herstellung der beiıden wichtigsten Makromole üle der ebendenSelle, Proteine un! Nukleıinsäuren, 1mM Labor bedeutet och lange nıcht die Herstel-
lung VO Leben in vitro. Das wırd och einmal deutlich durch die Entdeckung der
Rolle des Intrazellularwassers In der lebenden Zelle Davon unterscheiden 1St Je-
doch die Frage, dıe schon Ditfurth ın seinem Buch „Der Geılst tiel nıcht VO
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Hımmel‘ (1976) logısch unrichtig beantwortet hat: woher kommt der Geilst des Men-
schen? Ditfurth schildert 1n dem enannten Buch dıe Entwicklung des Gehirns. }a-
miıt I1St ber NUuU ELWAaS ber das Instrument des elıstes ZESALT, nıcht ber ber den
Geilst selber, WwW1e ine och SCHAUC Beschreibung eiınes Musıkınstrumentes nıchts
darüber <D welche Musık daraut gespielt wırd Der Vert dieses Buches verla-
gert den „OIT.“ des menschlichen elstes DU  — 1ın das Intrazellularwasser, Iso uch
wıeder In EeLWwWAas Materielles. Auf diıese Weiıse vermeıdet ebensowenı1g die Nach-
Frage, Ww1e enn Materielles Geıstiges hervorbringen kann Das ber 111 der Vert Ja
gerade zurückweısen, da{fß solches möglıch se1l Weıter ware krıitisch bemerken, da{fßs
der Nachweis 4U 5 dem Dargelegten sıcher nıcht strıngent tühren ist (146),
dafß der „Darwinsche Entwicklungsstamm Nn1CPSYCHOLOGIE USW.  Himmel“ (1976) logisch unrichtig beantwortet hat: woher kommt der Geist des Men-  schen? Ditfurth schildert in dem genannten Buch die Entwicklung des Gehirns. Da-  mit ist aber nur etwas über das Instrument des Geistes gesagt, nicht aber über den  Geist selber, so wie eine noch so genaue Beschreibung eines Musikinstrumentes nichts  darüber aussa  8  t, welche Musik darauf gespielt wird. Der Verf. dieses Buches verla-  gert den „Ort“ des menschlichen Geistes nun in das Intrazellularwasser,  also auch  wieder in etwas Materielles. Auf diese Weise vermeidet er ebensowenig die Nach-  Frage, wie denn Materielles Geistiges hervorbringen kann. Das aber will der Verf. ja  gerade zurückweisen, daß solches möglich sei. Weiter wäre kritisch zu bemerken, daß  der Nachweis aus dem zuvor Dargelegten sicher nicht so stringent zu führen ist (146),  daß der „Darwinsche Entwicklungsstamm nicht ... einwurzelig, sondern vielwurzelig  wäre, so daß ... Bakterien, Insekten, Wirbeltiere aus strukturell verschiedenen Pri-  märzellen entstanden“ sind. Neben einigen kleineren Druckfehlern ist unverständlich,  warum auf S. 54 einfach ein Teil der Überschrift eines Abschnittes fehlt. Im ganzen  ist es ein lesenswertes Buch, besonders, was die physikalische Eigenständigkeit des  Lebens und die biothermodynamischen Gesetze angeht. Die Entstehung des Geistes  ist vom Verf. aber wohl nicht erklärt.  R Koltermann S: ]:  5. Sozialethik  Koslowski, Peter, Gesellschaft und Staat. Ein unvermeidlicher Dualismus. Stuttgart:  Klett-Cotta 1982. 332 S.  K.s Untersuchung befaßt sich, wie aus der Titelformulierung hervorgeht, mit einem  zentralen Problem politischer Philosophie. Seine These lautet: „Der Staat ist eine  Konstante nacharchaischer Gesellschaften, nicht nur ein Komplement von Klassenge-  sellschaften.“ (1) K.  eht m.a. W. aus von der „durchgehenden staatlichen Organi-  siertheit und der durchgehenden Unterschiedenheit von Staat und Gesellschaft in der  europäischen Geschichte“ (4). Er begreift Staat und Gesellschaft folglich nicht als ge-  trennte Entitäten, sondern als „unterschiedliche Organisationsprinzipien“ (ebd), wo-  bei der Staat den hoheitlich-herrschaftlich organisierten Bereich der Gesamtgesell-  schaft umfaßt, während die übrigen nicht hoheitlich-herrschaftlich organisierten  Teile des sozialen Gesamtsystems als Gesellschaft verstanden werden. Gesellschaft ist  also nicht identisch mit dem Teilsystem Wirtschaft, sondern „umfaßt auch das kultu-  relle, religiöse und gemeinschaftliche System“ (ebd). Während Brunner die These ver-  tritt, die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft sei erst ab dem ausgehen-  den 18. Jh. möglich, rückt K. den „Aspekt der historischen Kontinuität der politisch-  staatlichen Verfaßtheit der europäischen Gesellschaft“ (5) in den Vordergrund und  distinguiert wie folgt: Die Trennung, nicht aber die Unterscheidung von Staat und  Gesellschaft gehöre zur bürgerlichen Epoche. In der Durchführung seiner These geht  K. den verschiedenen Formen herrschaftlich-staatlicher Organisation in der europäi-  schen Geschichte nach, die sich allgemein beschreiben läßt als Prozeß der „Zurück-  drängung des herrschaftlichen Moments“, der „Neutralisierung und Formalisierung  des Staates“ und der „Freisetzung des Individuums von politischen Glaubensannah-  men“ (7). Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist die griechische Polis, in der „Kult  und Politik, Religion und Staat ... unmittelbar verknüpft“ (ebd) sind. Der entschei-  dende Anstoß zu einer Neutralisierung des Staates geht dann vom christlichen Mo-  notheismus aus, der „die selbstverständliche Einheit von Staat und Religion aufbricht,  und eine umfassende Moralisierung und Universalisierung der sozialen Welt herbei-  führt.“ (8)  An die Stelle der religiös-politischen Einheit der Polis und der Heiligkeit des Staa-  tes tritt seit Augustinus der Dualismus von Kirche und Staat. „Herrschaft kann nur  mehr als Folge der Sünde des Menschen gerechtfertigt werden“ (ebd). Die umfas-  sende Problematisierung von Herrschaft wird zwar in der hierarchischen mittelalterli-  chen Herrschaftsordnung der Christianitas bei Thomas von Aquin teilweise wieder  rückgängig gemacht, doch setzt sich die augustinische Trennung von religiöser Wahr-  eit und politischer Ideologie in Form des Dualismus von Kirche und Staat wieder  durch. K. spricht mit J. Ritter von der Entzweiung von politischer und religiöser Exi-  stenz, die sich in diesem Dualismus sozial darstelle und erblickt darin den „Grundty-  475einwurzelıg, sondern vielwurzelıg
ware, da:PSYCHOLOGIE USW.  Himmel“ (1976) logisch unrichtig beantwortet hat: woher kommt der Geist des Men-  schen? Ditfurth schildert in dem genannten Buch die Entwicklung des Gehirns. Da-  mit ist aber nur etwas über das Instrument des Geistes gesagt, nicht aber über den  Geist selber, so wie eine noch so genaue Beschreibung eines Musikinstrumentes nichts  darüber aussa  8  t, welche Musik darauf gespielt wird. Der Verf. dieses Buches verla-  gert den „Ort“ des menschlichen Geistes nun in das Intrazellularwasser,  also auch  wieder in etwas Materielles. Auf diese Weise vermeidet er ebensowenig die Nach-  Frage, wie denn Materielles Geistiges hervorbringen kann. Das aber will der Verf. ja  gerade zurückweisen, daß solches möglich sei. Weiter wäre kritisch zu bemerken, daß  der Nachweis aus dem zuvor Dargelegten sicher nicht so stringent zu führen ist (146),  daß der „Darwinsche Entwicklungsstamm nicht ... einwurzelig, sondern vielwurzelig  wäre, so daß ... Bakterien, Insekten, Wirbeltiere aus strukturell verschiedenen Pri-  märzellen entstanden“ sind. Neben einigen kleineren Druckfehlern ist unverständlich,  warum auf S. 54 einfach ein Teil der Überschrift eines Abschnittes fehlt. Im ganzen  ist es ein lesenswertes Buch, besonders, was die physikalische Eigenständigkeit des  Lebens und die biothermodynamischen Gesetze angeht. Die Entstehung des Geistes  ist vom Verf. aber wohl nicht erklärt.  R Koltermann S: ]:  5. Sozialethik  Koslowski, Peter, Gesellschaft und Staat. Ein unvermeidlicher Dualismus. Stuttgart:  Klett-Cotta 1982. 332 S.  K.s Untersuchung befaßt sich, wie aus der Titelformulierung hervorgeht, mit einem  zentralen Problem politischer Philosophie. Seine These lautet: „Der Staat ist eine  Konstante nacharchaischer Gesellschaften, nicht nur ein Komplement von Klassenge-  sellschaften.“ (1) K.  eht m.a. W. aus von der „durchgehenden staatlichen Organi-  siertheit und der durchgehenden Unterschiedenheit von Staat und Gesellschaft in der  europäischen Geschichte“ (4). Er begreift Staat und Gesellschaft folglich nicht als ge-  trennte Entitäten, sondern als „unterschiedliche Organisationsprinzipien“ (ebd), wo-  bei der Staat den hoheitlich-herrschaftlich organisierten Bereich der Gesamtgesell-  schaft umfaßt, während die übrigen nicht hoheitlich-herrschaftlich organisierten  Teile des sozialen Gesamtsystems als Gesellschaft verstanden werden. Gesellschaft ist  also nicht identisch mit dem Teilsystem Wirtschaft, sondern „umfaßt auch das kultu-  relle, religiöse und gemeinschaftliche System“ (ebd). Während Brunner die These ver-  tritt, die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft sei erst ab dem ausgehen-  den 18. Jh. möglich, rückt K. den „Aspekt der historischen Kontinuität der politisch-  staatlichen Verfaßtheit der europäischen Gesellschaft“ (5) in den Vordergrund und  distinguiert wie folgt: Die Trennung, nicht aber die Unterscheidung von Staat und  Gesellschaft gehöre zur bürgerlichen Epoche. In der Durchführung seiner These geht  K. den verschiedenen Formen herrschaftlich-staatlicher Organisation in der europäi-  schen Geschichte nach, die sich allgemein beschreiben läßt als Prozeß der „Zurück-  drängung des herrschaftlichen Moments“, der „Neutralisierung und Formalisierung  des Staates“ und der „Freisetzung des Individuums von politischen Glaubensannah-  men“ (7). Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist die griechische Polis, in der „Kult  und Politik, Religion und Staat ... unmittelbar verknüpft“ (ebd) sind. Der entschei-  dende Anstoß zu einer Neutralisierung des Staates geht dann vom christlichen Mo-  notheismus aus, der „die selbstverständliche Einheit von Staat und Religion aufbricht,  und eine umfassende Moralisierung und Universalisierung der sozialen Welt herbei-  führt.“ (8)  An die Stelle der religiös-politischen Einheit der Polis und der Heiligkeit des Staa-  tes tritt seit Augustinus der Dualismus von Kirche und Staat. „Herrschaft kann nur  mehr als Folge der Sünde des Menschen gerechtfertigt werden“ (ebd). Die umfas-  sende Problematisierung von Herrschaft wird zwar in der hierarchischen mittelalterli-  chen Herrschaftsordnung der Christianitas bei Thomas von Aquin teilweise wieder  rückgängig gemacht, doch setzt sich die augustinische Trennung von religiöser Wahr-  eit und politischer Ideologie in Form des Dualismus von Kirche und Staat wieder  durch. K. spricht mit J. Ritter von der Entzweiung von politischer und religiöser Exi-  stenz, die sich in diesem Dualismus sozial darstelle und erblickt darin den „Grundty-  475Bakterıen, Insekten, Wırbeltiere au strukturell verschiedenen Prı-
märzellen entstanden“ sınd Neben einıgen kleineren Drucktehlern 1St unverständlıich,

auf eintach eın eıl der Überschrift eiınes Abschnittes tehlt Im SAaNZCH
1St eın lesenswertes Buch, besonders, W as die physikalısche Eigenständigkeit des
Lebens un: dıie biothermodynamischen esetze angeht: Dıie Entstehung des elistes
1St VO Vert. ber ohl nıcht erklärt. Koltermann

Sozijalethik

Ko kı Gesellscha UN Staat. Eın unvermeidlicher Dualısmus. Stuttgart:
Klett-Cotta 1982 24°
KıSs Untersuchung befaßt sıch, w1e€e 4UuS der Titelformulierung hervorgeht, miıt einem

zentralen Problem politischer Philosophıie. Seıne These lautet: „Der Staat 1St iıne
Konstante nacharchaischer Gesellschaften, nıcht 1U eın Komplement VO Klassenge-
sellschaften.“ (1) eht m. a. W. aus VO der „durchgehenden staatlıchen Organı-
siertheit un:! der 375e gehenden Unterschiedenheit VO Staat un: Gesellschaft In der
europäıischen Geschichte“ (4) Er begreift Staat und Gesellschaft tolglich nıcht als Dr
trennte Entıtäten, sondern als „unterschiedliche Organisationsprinzıplen” (e
bei der Staat den hoheitlich-herrschafrtlich organısıerten Bereich der Gesamtgesell-
schaft umfad(t, während dıe brı nıcht hoheitlich-herrschafrtlich anısıerten
Teıle des sozıalen Gesamtsystems Gesellschaft verstanden werden. Gese Ischaft ISt
Iso nıcht identisch mMIıt dem Teılsystem Wırtschaft, sondern „umfadfst uch das kultu-
relle, relıg1öse und gemeinschaftliche System” Während Brunner dıe These Ver-

tritt, dıe Unterscheidun zwıschen Staat un: Gesellschaft se1l Erst ab dem ausgehen-
den 18 Jh möglıch, ruc den „AS ekt der historischen Kontinultät der polıtisch-
staatlichen Vertafßtheit der europä1sc Gesellschaft“ (5) 1n den Vordergrund un
dıstingulert w1e€e tolgt Dıie Trennung, nıcht ber die Unterscheidung VO Staat und
Gesellschaft gehöre ZUr bürgerlichen Epoche. In der Durchführung seiner These yeht

den verschiedenen Formen herrschaftlich-staatlicher Organısatıon 1in der europäl-
schen Geschichte nach, dıe sıch allgemeın beschreiben aßt als Prozefß der „Zurück-
drängung des herrschaftlichen Moments“”, der „Neutralısıerung un Formalısıerung
des Staates“ und der „Freisetzung des Individuums VO polıtıschen Glaubensannah-
men  eb (7) Ausgangspunkt dieser Entwicklung 1St die griechische Polıs, 1in der „Kult
und Politik, Relıgion un: StaatPSYCHOLOGIE USW.  Himmel“ (1976) logisch unrichtig beantwortet hat: woher kommt der Geist des Men-  schen? Ditfurth schildert in dem genannten Buch die Entwicklung des Gehirns. Da-  mit ist aber nur etwas über das Instrument des Geistes gesagt, nicht aber über den  Geist selber, so wie eine noch so genaue Beschreibung eines Musikinstrumentes nichts  darüber aussa  8  t, welche Musik darauf gespielt wird. Der Verf. dieses Buches verla-  gert den „Ort“ des menschlichen Geistes nun in das Intrazellularwasser,  also auch  wieder in etwas Materielles. Auf diese Weise vermeidet er ebensowenig die Nach-  Frage, wie denn Materielles Geistiges hervorbringen kann. Das aber will der Verf. ja  gerade zurückweisen, daß solches möglich sei. Weiter wäre kritisch zu bemerken, daß  der Nachweis aus dem zuvor Dargelegten sicher nicht so stringent zu führen ist (146),  daß der „Darwinsche Entwicklungsstamm nicht ... einwurzelig, sondern vielwurzelig  wäre, so daß ... Bakterien, Insekten, Wirbeltiere aus strukturell verschiedenen Pri-  märzellen entstanden“ sind. Neben einigen kleineren Druckfehlern ist unverständlich,  warum auf S. 54 einfach ein Teil der Überschrift eines Abschnittes fehlt. Im ganzen  ist es ein lesenswertes Buch, besonders, was die physikalische Eigenständigkeit des  Lebens und die biothermodynamischen Gesetze angeht. Die Entstehung des Geistes  ist vom Verf. aber wohl nicht erklärt.  R Koltermann S: ]:  5. Sozialethik  Koslowski, Peter, Gesellschaft und Staat. Ein unvermeidlicher Dualismus. Stuttgart:  Klett-Cotta 1982. 332 S.  K.s Untersuchung befaßt sich, wie aus der Titelformulierung hervorgeht, mit einem  zentralen Problem politischer Philosophie. Seine These lautet: „Der Staat ist eine  Konstante nacharchaischer Gesellschaften, nicht nur ein Komplement von Klassenge-  sellschaften.“ (1) K.  eht m.a. W. aus von der „durchgehenden staatlichen Organi-  siertheit und der durchgehenden Unterschiedenheit von Staat und Gesellschaft in der  europäischen Geschichte“ (4). Er begreift Staat und Gesellschaft folglich nicht als ge-  trennte Entitäten, sondern als „unterschiedliche Organisationsprinzipien“ (ebd), wo-  bei der Staat den hoheitlich-herrschaftlich organisierten Bereich der Gesamtgesell-  schaft umfaßt, während die übrigen nicht hoheitlich-herrschaftlich organisierten  Teile des sozialen Gesamtsystems als Gesellschaft verstanden werden. Gesellschaft ist  also nicht identisch mit dem Teilsystem Wirtschaft, sondern „umfaßt auch das kultu-  relle, religiöse und gemeinschaftliche System“ (ebd). Während Brunner die These ver-  tritt, die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft sei erst ab dem ausgehen-  den 18. Jh. möglich, rückt K. den „Aspekt der historischen Kontinuität der politisch-  staatlichen Verfaßtheit der europäischen Gesellschaft“ (5) in den Vordergrund und  distinguiert wie folgt: Die Trennung, nicht aber die Unterscheidung von Staat und  Gesellschaft gehöre zur bürgerlichen Epoche. In der Durchführung seiner These geht  K. den verschiedenen Formen herrschaftlich-staatlicher Organisation in der europäi-  schen Geschichte nach, die sich allgemein beschreiben läßt als Prozeß der „Zurück-  drängung des herrschaftlichen Moments“, der „Neutralisierung und Formalisierung  des Staates“ und der „Freisetzung des Individuums von politischen Glaubensannah-  men“ (7). Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist die griechische Polis, in der „Kult  und Politik, Religion und Staat ... unmittelbar verknüpft“ (ebd) sind. Der entschei-  dende Anstoß zu einer Neutralisierung des Staates geht dann vom christlichen Mo-  notheismus aus, der „die selbstverständliche Einheit von Staat und Religion aufbricht,  und eine umfassende Moralisierung und Universalisierung der sozialen Welt herbei-  führt.“ (8)  An die Stelle der religiös-politischen Einheit der Polis und der Heiligkeit des Staa-  tes tritt seit Augustinus der Dualismus von Kirche und Staat. „Herrschaft kann nur  mehr als Folge der Sünde des Menschen gerechtfertigt werden“ (ebd). Die umfas-  sende Problematisierung von Herrschaft wird zwar in der hierarchischen mittelalterli-  chen Herrschaftsordnung der Christianitas bei Thomas von Aquin teilweise wieder  rückgängig gemacht, doch setzt sich die augustinische Trennung von religiöser Wahr-  eit und politischer Ideologie in Form des Dualismus von Kirche und Staat wieder  durch. K. spricht mit J. Ritter von der Entzweiung von politischer und religiöser Exi-  stenz, die sich in diesem Dualismus sozial darstelle und erblickt darin den „Grundty-  475unmıiıttelbar verknüpft” sınd Der entsche1-
dende Anstofß eiıner Neutralisıerung des Staates geht annn VO christlichen Mo-
notheismus AaUuUs, der „dıe selbstverständliche Einheıit VON Staat un! Relıgıon autbricht,
un: eıne umtassende Moralısıerung un: Universalısıerung der sozıalen Welt herbei-
tührt.“ (8)

An dıe Stelle der relıg1ös-politischen Einheit der Polıs un der Haeılı keıt des taa-
tes trıtt selt Augustinus der Dualiısmus VO Kırche un: Staat. „Herrsc aft kann 1U

mehr als Folge der Sünde des Menschen gerechtterti werden“ Dıi1e umfas-
sende Problematisierung VO Herrschaft wırd ‚WAar 1n hierarchischen muıttelalterlı-
hen Herrschaftsordnun der Christianıtas beı Thomas VO Aquın teılweıse wıeder
rückgängıg emacht, doc sıch die augustinische Trennung VO relıg1öser Wahr-

eıt un itischer Ideologie 1ın Form des Dualısmus VO Kırche un! Staat wıeder
Urc! spricht mIıt Rıtter VO  m} der Entzweıun VO politischer un: relıg1öser Ex1-
, die sıch ın diesem Dualismus sozıal darstel un erblickt darın den „Grundty-
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